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Anfrage zur Hundesteuer für gefährliche Hunde

Sehr geehrte Damen und Herren,
ffi
wir haben lhr Schreiben vom 1O.O7.2}14vom Oberbürgermeist et zur Prüfung und Beantwor-
tung erhalten.

Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei dem Niedersächsischen Hundegesetz (NHundG)
vom 26.05.2011 nicht um ein gänzlich neues Gesetz handelt. Es ist auch nicht erst seit dem
01.07 .2013 in Kraft. Das aktuelle NHundG ist am 01.07.2011 in Kraft getreten und hat damit
das NHundG vom 12. Dezember 2002, geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2003, abge-
löst.

Bereits die vorherige Fassung des NHundG umfasste keine sogenannte Rasseliste von ge-
fährlichen Hunden.

ln der Begründung der Beschlussdrucksache für die Neufassung des NHundG heißt es u.a.:

,,(...) Während einerseits Hunde dem Menschen auf unterschiedlichste Weise dienen und in
vielen Bereichen unentbehrlich sind, belasten andererseits immer wieder tragische Hunde-
bissunfälle die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Vor diesem Hintergrund ist eine Wei-
terentwicklung der gesetzlichen Regelungen im Niedersächsrschen Gesetz über das Halten
von Hunden (NHundG) vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI. 2003 S. 2), geändert durch
Gesetz vom 30. Oktober 2003 (Nds. GVBI. S. 367), erforderlich (...)".

Der Landesgesetzgeber hat die Neufassung des NHundG und die damit verbundenen erhöh-
ten Anforderunqen an die Hundehaltung also aus Gefahrenabwehrgründen offenbar für not-
wendig erachtet. Die Neufassung des NHundG stellt keine Erleichterung für die Hundehal-
tung dar, im Gegenteil.

Bankverbindungen derStadtkasse BLZ KONTO BIC IBAN
Sparkasse Hannover 250 501 80 517 321 SPKHDE2HXXX DE53 2505 0180 0000 5173 21
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Deutsche Bundesbank, Fil. Hannover 250 000 00 250 017 68 MARKDEF'|250 DE89 2500 0000 0025 0017 68
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Die Hundesteuer dient zunächst, wie alle anderen Steuerarten auch, zur Finanzierung der
Ausgaben, die eine Kommune zu tätigen hat. Die Gerichte haben darüber hinaus nicht nur
bestätigt, dass die Hundesteuer auch einen Lenkungszweck verfolgen kann I dart, sondern
haben den kommunalen Satzungsgebern im Rahmen des Lenkungszweckes einen weiten
Spielraum bei der Festlegung der Steuertatbestände eingeräumt.

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat bereits zum 01.01.2001 in Anlehnung an die
damalige Verordnung über das Halten von gefährlichen Tieren (GefTVO) die Hundesteuer-
satzung dahingehend enrveitert, dass eine erhöhte Hundesteuer für sog. gefährliche Hunde,
vorgesehen war. Es wurde hinsichtlich der Definition ,,Gefährliche Hunde" auf die GefTVO
venviesen.

Nachdem die GefTVO vom OVG Lüneburg zunächst in den §§ 1 und 2 als nichtig eingestuft
wurde, ist sie mit Wirkung vom 01.03.2003 vom Landesgesetzgeber geändert worden. Die
bisherigen §§ 1 und 2 der GefTVO wurden gestrichen.

Dies machte auch eine Anderung der Hundesteuersatz notwendig.

Das OVG Lüneburg hat mit Beschluss vom 1 8.10.2002 (13 LA 246102, 1. lnstanz: VG
Braunschweig vom 18.06.02 (5 A212101)) die Verwendung sog. Rasselisten in Frage ge-
stellt. Zudem hat das VG Göttingen mit Urteil vom 12.07.2004 (3 A 38/03) einen Verstoß
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz festgestellt, wenn Hunde der Gebrauchshunderas-
se Dobermann zur erhöhten Hundesteuer herangezogen werden, gleichzeitig aber andere
Gebrauchshunderassen, wie beispielsweise der Deutsche Schäferhund, nicht erhöht be-
steuert werden.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Beschluss vom 16.03.2004 (1 BvR
1778101) für die vier Hunderassen bzw. -typen Pitbull-Terrier, American Staffordshire-
Terrier, Staffordshire-Bullterrier und Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder
mit anderen Hunden eine solche Gefährdungslage erkannt, dass das Verbot des Verbrin-
gens und der Einfuhr in das lnland dieser Rassen nach dem Gesetz zur Beschränkung des
Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das lnland bestätigt wurde.

ln der Urteilsbegründung wird u.a. ausgeführt:

(. .. )Die der angegriffenen Regelung in abstrakter Betrachtung zugrunde gelegte Annahme,
dass Hunde der Rassen Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Tenier, Staffordshire-
Bullterrier und Bullterrier für Leib und Leben von Menschen so gefährlich srnd, dass ihre Ein-
fuhr und ihr Verbringen in das lnland unterbunden werden müssen, ist vertretbar und nicht
offensichtlich unrichtig. Zwar bestand auch in der mündlichen Verhandlung Einigkeit darüber,
dass nach dem derzeitigen uzssenschaftlichen Erkenntnisstand allein aus der Zugehörigkeit
etnes bestimmten Hundes zu einer bestimmten Rasse nicht auf seine Gefährlichkeit ge-
sch/ossen werden kann (ebenso schon BVenvGE 116, 347 <354>). Ob und in welchem Ma-
ße ein Hund für den Menschen zu einer Gefahr werden kann, hängt vielmehr von einer Viel-
zahl von Faktoren - neben bestimmten Zuchtmerkmalen eines Hundes etwa von dessen Er-
ziehung, Ausbildung und Haltung, von situativen Einflüssen, vor allem aber von der Zuver-
lässigkeit und Sachkunde seines Halfers - ab. Ein Anlass zum Handeln des Gesetzgebers
kann auch dann gegeben sein, wenn das schädigende Ereignis das Zusammenwirken unter-
schiedlicher Faktoren voraussetzt, soweit diese mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu-
sammentreffen können. Der Gesetzgeber darf deshalb zum Schutz des menschlichen Le-
bens und der menschlichen Gesundheit gesetzliche Vorkehrungen treffen, wenn genügend
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Hunde bestimmter Rassen - und sei es auch erst im
Zusammenwirken mit anderen Faktoren der genannten Art - für diese Schutzgüter in beson-
derer Weise gefährlich werden können. Für Hunde der hier in Rede stehenden Rassen konn-
te der Gesetzgeber vom Vorhandensein derartiger Anhaltspunkte ausgehen.
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